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Herrn Vorsitzenden des 
Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
Herrn Vorsitzenden des 
Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Peter Sönnichsen, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
Nachrichtlich: 
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 

Kiel, 8. August 2011 
 
 
Gesetzentwurf zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts 
in Schleswig-Holstein (Drs. 17/1267); 
hier: Bewertung der Stellungnahmen der Verbände und Organisationen 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
zur Unterstützung der weiteren Beratung in den Ausschüssen übersende ich anliegend 
eine Bewertung zu den im Rahmen der schriftlichen Anhörung als Umdruck eingebrachten 
Stellungnahmen der Verbände und Organisationen (Anlage 1). 
 
Des Weiteren erlaube ich mir die Empfehlung, aufgrund eines erst in diesem Monat ver-
kündeten Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 2 C 30.09 v. 28.4.2011) über 
meine Vorschläge aus dem Schreiben vom 7. Juni 2011 (Umdruck 17/2492) hinaus eine 
Änderung des Gesetzestextes vorzunehmen.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit diesem Urteil seine Rechtsprechung zu der so ge-
nannten Verwendungszulage geändert, die im Falle der vorübergehenden Wahrnehmung 
eines höherwertigen Amtes unter bestimmten Voraussetzungen zu zahlen ist.  
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 17/2575 
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Diese geänderte Spruchpraxis des Bundesverwaltungsgerichtes verursacht in der Praxis 
nicht unerhebliche Probleme, so dass ich anrege, die Norm nicht wieder in das neue Be-
soldungsgesetz zu übernehmen.  
 
Einen entsprechenden Änderungsvorschlag samt Begründung habe ich als Anlage 2 die-
sem Schreiben beigefügt. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Bastian 
 
Anlagen: 2  
 
 



  

VI 141 - 0333.21 - 014 Kiel, 5. August 2011
 

 
Stellungnahme zur Auswertung der Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenversor-
gungsrechts in Schleswig-Holstein (Drs. 17/1267)  
 
 
 
Zu der durch den Innen- und Rechtsausschuss in der Sitzung am 9. März 2011 beschlos-
senen schriftlichen Anhörung wurden die Stellungnahmen als Umdruck auf der Internetsei-
te des Landtages eingestellt (Umdrucke 17/2310, 17/2350, 17/2351, 17/2363, 17/2365, 
17/2369, 17/2370, 17/2371, 17/2373, 17/2374, 17/2375, 17/2376, 17/2393, 17/2397, 
17/2399, 17/2409, 17/2449, 17/2451). 
 
 
Für die Landesregierung nimmt das Finanzministerium dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeines: 
 
Die Bewertung der Stellungnahmen erfolgt entsprechend der Systematik des Gesetzent-
wurfs. Die Stellungnahmen sind je nach Umfang auf den wesentlichen Inhalt beschränkt 
und/oder wörtlich wiedergegeben.  
 
Positive Stellungnahmen bleiben grundsätzlich unkommentiert. Sofern in den Stellung-
nahmen nur eine Wiedergabe der gesetzlichen Regelungen ohne konkrete Wertung er-
folgt, erfolgt ebenfalls keine Kommentierung. 
  
Der dbb hat in Umdruck 17/2449 nur drei Punkte explizit angesprochen und im Übrigen auf 
seine Stellungnahme im Zuge des Beteiligungsverfahrens der Landesregierung verwiesen, 
die in Drs. 17/1267 auf S. 5 ff. wieder gegeben und durch die Landesregierung bewertet 
wurde. Insoweit wird auf die Drucksache verwiesen. Bezüglich der Positionen des DGB, 
der im Rahmen der laufenden schriftlichen Anhörung (bislang) keine neue Stellungnahme 
abgebgeben hat, wird ebenfalls auf die Ausführungen in der Drs. 17/1267 auf S. 5 ff. ver-
wiesen.  
 
Inhaltliche Vorbemerkungen: 
 
Das Gesamtbild der Stellungnahmen spiegelt vielfältige und teilweise einander entgegen-
laufende Auffassungen über die Fortentwicklung des Dienstrechts wieder. Die Grundinten-
tion der Gesetzeskonsolidierung wird begrüßt. Zum materiellen Inhalt gehen die Auffas-
sungen teilweise aber auseinander. Während einerseits eine grundsätzlich restriktivere Li-
nie vertreten wird (vgl. Landesrechnungshof in Umdruck 17/2350) und der Bund der Steu-
erzahler (vgl. Umdruck 17/2393) die Ablehnung der Forderungen der Verbände (in Abschn. 
B III auf S. 5 ff. der Gesetzesvorlage) begrüßt und damit die Linie der Landesregierung ge-
stützt wird, werden dagegen von den die Interessen der Beamtinnen und Beamten vertre-
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tenden Organisationen eine Reihe von Punkten als zu restriktiv erachtet und partielle Ver-
besserungen oder die Rücknahme bereits geregelter einsparwirksamer Maßnahmen ge-
fordert. Der Richterverband (Umdruck 17/2310) erhebt - unabhängig von seiner Haltung zu 
den bereits gesetzlich getroffenen Regelungen des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 - 
keine Bedenken.  
 
Datenschutzrechtliche Bedenken haben sich nach der Bewertung des Unabhängigen Lan-
deszentrums für Datenschutz (Umdruck 17/2351) nicht ergeben.  
 
Grundsätzlich muss an dieser Stelle noch einmal auf die Grundintention des Gesetzent-
wurfs hingewiesen werden. Dieser liegt vorrangig in der systematischen Konsolidierung 
des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts als einheitliches Landesrecht. Die 
Rechtsgebiete sind bislang durch ein Nebeneinander von übergeleiteten bundesrechtlichen 
und originären landesrechtlichen Regelungen geprägt. Materiell wird entsprechend der 
bisherigen schrittweisen Fortentwicklung eine „behutsame“ Weiterentwicklung vorgenom-
men.  
 
Mit dem Gesetzentwurf ist die Entwicklung auch nicht abgeschlossen. Wesentliche Frage-
stellungen werden im Rahmen der weiteren Fortentwicklung aufgegriffen werden müssen. 
Wesentliche Themenkreise werden dabei die Lehrerbesoldung in Ansehung der neuen 
Studiengänge (Bachelor- und Masterabschlüsse) und Schulformen sowie die Professoren-
besoldung insbesondere in Abhängigkeit von den Vorgaben einer durch das Bundesver-
fassungsgericht zu treffenden Entscheidung zu einem Vorlagebeschluss des VG Wiesba-
den sein.  
 
 
Bewertung der Stellungnahmen im Einzelnen: 
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Änderung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsrechts in Schleswig-Holstein  (Drs. 17/1267) 
 
 
 
I. Artikel 1 (Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein – SHBesG) wird wie folgt 
geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Abschnitte IV ff wie folgt gefasst:  
 

„Abschnitt IV 

Zulagen, Vergütungen 

 

Unterabschnitt 1 

Zulagen 

 

§ 46 Allgemeine Vorschriften zu Amtszulagen und Stellenzulagen 

§ 47 Allgemeine Stellenzulage 

§ 48 Sicherheitszulage 

§ 49 Zulage für Polizei und Steuerfahndung 

§ 50 Feuerwehrzulage  

§ 51 Zulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen, 

Psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten 

§ 52 Zulage für Beamtinnen und Beamte mit Meisterprüfung oder 

Abschlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staatlich 

geprüfter Techniker 

§ 53 Zulage für Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung 

§ 54 Zulage für Beamtinnen und Beamte der Justizverwaltung mit 

herausgehobener Tätigkeit bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

§ 55 Zulage für Professorinnen und Professoren mit mehreren Ämtern 

§ 56 Zulage für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

§ 57 Zulage für Beamtinnen und Beamte bei obersten Behörden oder bei 

obersten Gerichtshöfen des Bundes oder eines anderen Landes 

§ 58 Ausgleichszulagen 

§ 59 Leistungsprämien und Leistungszulagen  

§ 60 Erschwerniszulagen 

§ 61 Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen 
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Unterabschnitt 2 

Vergütungen 

 

§ 62 Mehrarbeitsvergütung 

§ 63 Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen kommunaler 

Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse 

§ 64 Vergütung für Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst 

§ 65 Prüfungsvergütung für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

sowie wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 

 

Abschnitt V 

Auslandsdienstbezüge 

 

§ 66 Auslandsbesoldung 

 

Abschnitt VI 

Anwärterbezüge 

 

§ 67 Anwärterbezüge 

§ 68 Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahnprüfung 

§ 69 Anwärtersonderzuschläge 

§ 70 Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärter 

§ 71 Anrechnung anderer Einkünfte 

§ 72 Kürzung der Anwärterbezüge 

 

Abschnitt VII 

Vermögenswirksame Leistungen 

 

§ 73 Vermögenswirksame Leistungen 

§ 74 Höhe der vermögenswirksamen Leistungen 

§ 75 Konkurrenzen 
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§ 76 Anlage der vermögenswirksamen Leistungen 

 

Abschnitt VIII 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 77 Allgemeine Verwaltungsvorschriften und Zuständigkeitsregelungen 

§ 78 Übergangsregelung bei Gewährung einer Versorgung durch eine 

zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung 

§ 79 Künftig wegfallende Ämter 

§ 80 Einweisung in eine Planstelle, Ausweisung von Planstellen 

§ 81 Anlagen 

 

Anlagen 

 

Anlage 1 Besoldungsordnungen A und B 

Anlage 2 Besoldungsordnung W 

Anlage 3 Besoldungsordnung C kw 

Anlage 4 Besoldungsordnung R 

Anlage 5 Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, B, W, R und C 

kw 

Anlage 6 Familienzuschlag 

Anlage 7 Anwärtergrundbetrag 

Anlage 8 Amtszulagen und Stellenzulagen“ 

 
 

2. In § 61 werden die Wörter „außer in den Fällen des § 62“ gestrichen.  
 
 

3. § 62 wird aufgehoben. 
 
 

4. Die §§ 63 bis 82 werden die §§ 62 bis 81.  
 
 

5. In § 74 Abs. 3 und § 75 Abs. 4 werden jeweils die Angabe „§ 77“ durch die 
Angabe „§ 76“ ersetzt.  
 
 

6. In § 76 Abs. 3 wird die Angabe „§ 75“ durch die Angabe „§ 74“ ersetzt.  
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II. Artikel 15 (Änderung der Leistungsprämienverordnung) wird wie folgt 
geändert: 
 

Ziffer 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  
 
„b) In Satz 3 wird die Angabe „eine Zulage nach § 46 BBesG oder Vergütung 
nach § 48 Abs. 1 BBesG“ durch die Angabe „eine Vergütung nach § 62 Abs. 1 
SHBesG“ ersetzt.“ 

 
 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die Vorschrift des § 62 SHBesG „Zulage für 
die vorübergehende Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes“ - so genannte 
Verwendungszulage - gestrichen. Die Verwendungszulage wird Beamtinnen und 
Beamten gezahlt, die die Aufgaben eines höherwertigen Amtes vorübergehend 
vertretungsweise wahrnehmen, wenn weitere Voraussetzungen erfüllt sind. Sie 
entspricht in der Höhe dem Unterschiedsbetrag zum höheren Amt.  
 
Nach bisheriger Rechtsprechung wurde diese Zulage nicht gezahlt, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter ohne zeitliche Begrenzung auf einem höherwertigen 
Dienstposten nicht nur vertretungsweise beschäftigt worden ist. In Abkehr von dieser 
Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht im August 2011 zwei 
Entscheidungen veröffentlicht (BVerwG 2 C 30.09 und BVerwG 2 C 48.10 vom 
28.4.2011), mit denen den Klägern eine Verwendungszulage nach § 46 BBesG 
zugesprochen wurde, obwohl die betreffenden Beamten die Vertretung ohne zeitliche 
Begrenzung wahrgenommen hatten.  
 
Damit wird die Verwendungszulage künftig gleichsam zum finanziellen Ersatz einer 
Beförderung, auch wenn diese etwa mangels Leistung und guter Beurteilung 
dauerhaft ausbleibt. Dieser gegen das beamtenrechtliche Leistungsprinzip 
verstoßende Effekt tritt v.a. bei so genannten Funktionsdienstposten und in 
Bereichen auf, die eine Dienstpostenbewertung aufweisen.  
 
Die geänderte Rechtsprechung sorgt für Irritationen in der Beamtenschaft und hat 
bereits im August zu Anträgen auf Zahlung dieser Zulage und Nachfragen geführt. 
Schließlich stellt die neue Rechtsprechung auch ein Risiko für die 
Personalkostenbudgets der Ressorts dar, da die genauen Auswirkungen des Urteils 
– insbesondere im Bereich der so genannten Topfwirtschaft – noch nicht geklärt sind.  
 
Aus diesen Gründen verfolgt die Mehrzahl der Länder die Absicht, die Zulage in 
Ihrem Landesrecht zu streichen oder hat diese Zulage bereits gestrichen.  
 
Die übrigen Änderungen sind redaktionelle Folgeänderungen in anderen Paragrafen 
sowie im Inhaltsverzeichnis.  


